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	GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

	Flüssiggas

(Propan, Butan)

hochentzündliches, farbloses Gas mit deutlichem Geruch, schwerer als Luft

	GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT
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	· Bei geringer Vermischung mit der Umgebungsluft zündfähig.
· Unkontrolliert ausströmendes Gas kann zu Verpuffungen oder Explosionen führen!

· Einatmen kann zu Gesundheitsschäden führen (z. B. Schwindel, Kopfschmerzen, Sehstörungen, Reizungen der Augen, Nase oder des Halses).
· Erstickungsgefahr in engen Räumen.
· Gefahr von Erfrierungen bei Hautkontakt!

	SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN
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	· Flüssiggasanlage inklusive Leitungssystem nur durch zugelassene Fachfirma montieren lassen (auch bei Erweiterung, Veränderung oder Reparatur).
· Flüssiggastank alle 2 Jahre durch eine befähigte Person einer äußeren Prüfung unterziehen, innere Prüfung durch eine zugelassene Überwachungsstelle erfolgt alle 10 Jahre. 

· Dichtheitsüberprüfung der Verbrauchsanlage alle 4 Jahre von einer befähigten Person durchführen, nach Anschluss von Verbrauchern Kupplungsstücke oder Schraubverbindungen auf Dichtheit prüfen (z. B. mit Lecksuchspray, Spülmittel-Wasser-Gemisch 1 : 5).
· Prüfbescheinigung aufbewahren.
· Änderungen dem Versorgungsunternehmen mitteilen.
· Nicht ummantelte Rohre mit Schutzanstrich versehen (z. B. Silolack).
· Niemals mit einem Feuerzeug prüfen!

· Bei Nichtbenutzung von Kupplungsstücken Schutzstopfen einsetzen.
· Funktionsfähigkeit sämtlicher Verbindungsstücke regelmäßig prüfen.
· Verbrauchseinrichtungen regelmäßig reinigen, insbesondere Staubfilter.
· Verschmutzte Brenner führen zu einer unvollständigen Verbrennung!

· 


Vollständige Verbrennung: 
blaue Flamme

· 


Unvollständige Verbrennung: 
gelbe Flamme

· Beim Anschließen oder Abnehmen von Verbrauchsgeräten jegliche Zündquellen fernhalten.
· Gasflaschen nicht in Gruben oder in der Nähe von Gruben aufstellen, auch nicht in Melkständen und Stallungen mit Güllegruben oder –kanälen.
· Flüssiggasflaschen gegen Umfallen sichern, gegen Erwärmung (> 40 °C) schützen.
· Nutzung nur in gut belüfteten Räumen.

	VERHALTEN IM GEFAHRFALL – Notruf 112
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	Bei Leckagen oder Feuer Gas-Hauptventil am Tank oder Gebäudeeingang schließen.
Bei Feuer sofort Feuerwehr verständigen!                                   Tel.: 112
Löschmaßnahmen in geschlossenen Räumen nur durch geschultes Personal und mit umluftunabhängigem Atemschutzgerät.

	ERSTE HILFE – Notruf 112
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	Nach Einatmen von Gasen Frischluftzufuhr.

Bewusstlose Personen in die stabile Seitenlage bringen. Sofort Arzt hinzuziehen!

Arzt:                                                                           Tel.:

Ersthelfer:












